
Satzung 

zur Aufhebung der Satzung über die Benutzung des Bürgerhauses der Gemeinde Albersdorf 

vom 16.05.1995 

sowie 

zur Aufhebung der Entgeltordnung für die Benutzung des Bürgerhauses vom 02.06.2004 

 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 

(GVOBl. 2003, Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2010 (GVOBl. 2010, Seite 789), 

wird auf Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.02.2011 folgende Satzung erlassen: 

 

 

§ 1 
 

Die Satzung über die Benutzung des Bürgerhauses der Gemeinde Albersdorf vom 16.05.1995 sowie 

die Entgeltordnung für die Benutzung des Bürgerhauses vom 02.06.2004 werden aufgehoben. 

 

 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Albersdorf, 09.03.2011 

 

gez. Unterschrift 

Peter Mucke 

-Bürgermeister- 

 


